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Sit. 7 Sflufïr. fdjtocij. £«nbn>.

9latfd)lä$e gut
Bon Der „Beuen Çeloetif chen Oefellfd^aft,

©ruppe 3ürid^" erhalten wir bte Brofdhürc: „Bat»
fc^Iäge zur Berufswahl" mit bem ©rfuchen, ber Brofdfjüre
©rwäbnung ju tun refp. biefctbe im ïïuëjuge ju be=

hanbeln SBir fommen bem ©rfucïjen nach-

„Batfdl)läge zur Berufswahl, eine natio»
nale grage" ift bte Brofcfjüre ferner betitelt. 3m
„©eleitwort" fagt ber Berfaffer,: £err DSfar £>öhn,
Ingenieur, 3ürid) 8, fetjr treffenb: „ lütfere Berantwort*
lichfeit als Sdhwetzerbürger jmtngt un§ jur aüfettigen
SBahrung beimatli^cr ©igenart. fötit äRilitärbtenft,
Steuern unb SSBätjien allein ift unfere poliiifche ^ftid^t
weniger als je abgetan. @S gilt ein burd)greifenbeS
2Birfen aud) auf folcfyen ©ebieten, bte fdEjeinbar mit
ftaatS bürgerlichen Aufgaben nichts gemein haben, In ©at
unb SBahrheit aber für bte eibgenöffifc£)e Ur, ab!) an gigfeit
non fci)werwiegenbfter Bebeuiung finb.

So ift bte wachfenbe Unfelbftänbigfeit bes fdhwetzer»
ifchen ©ewerbeS, beren lltfadhen nidjt jule^t im 3"=
fammenfchmelzen unfereë fmnbwerferbefianbeS liegen,
für uni ju einer brohenben ©efahr geworben, bagegen
aufsuftehen brtngenb nottut. 3nbem fid) ber Schweizer
oom fpanbroerf immer mehr jurfltfjog, hat er nid)t nur
bie preiigegebenen ©teilen frentben fpänben unb frembem
Kapital überlaffen, fonbetn auch ftalt etgener Sltbett ben

©injug frember Schablonen begünfiigt unb baburch otel
beigetragen, bafj fdjweizerifcheS SDßefen 3ah* um 3af)r
im eigenen Sanb an Boben oetlor. Unb bod) Hegt

unfere Kraft tn unferer ©igenart. ©as §anbroetf aber

ift eine ber beften Stüfcen unferer ©igenart unb bietet

ZU beren ©rljaltung unb ©ntwidlung unfchätjbare @e=

legenheiten.
©iefe ©elegenhetten fo lang fte nod) beftefyen, ju et'

greifen, mödfjten bte folgenben SluSführungen einlaben."
®ie „©inleitung" führt folgenbei aui:
„3m ®ejember- Çeft 1914 ber fd^roeig. 3eitfcï)rift

für ©emetnnü^igfett, hat ber Berfaffer einen furzen
Stuffa^ „bie Berufswahl" oeröffentlid^t unb barauf htm
gerotefen, bafj jur ©tnbämmung ber ©efahren ber Über»

frembung tn ber Schweiz neben ber oon §erm ©r.
Sdjmib oorgefd)lagenen 3mangieinbürgerung, ein wetterei
wirffamei, etn oorbeugenbei SDtittel bei ber Berufs»
wähl gegeben ift. Beibe jugleidh angewenbet fiebern
otclleidht oollen ©rfolg. ©ai ledere Blittel foil bem
fianbmerf wieber einhetmifdjen Bad)wud)S zuführen;
bamit würben wir 3meierlei erretchen:

1. 2Bir oertingern bte 3ahl ber zufolge ihrer Be»

tufiwahlju bauernbem 2luSlanbS Aufenthalt gezwungenen
Schweizer.

2. 2Bir nerminbern baburdh im eigenen Sanbe bte

3ahl Der hier erwerbenben 9luSlänber. Slucf) foH uni
wieber ein Kunfthanbmerf oon redht fchwetjexifchem ©e-

präge erfiehen. SBaS bte Befrutterung bem SRilitär»
Zroede ift, bai foH bie geregelte Berufiberatung unb
SehrfteHenoermittlung bem wirtfdhaftlidhen Seben fein.

©ine foldhe Organifation muff bai ganze Schweizer»
lanb umfaffen unb nicht nur bie ©table; benn oom
Sanbe unb aui ben Bergtälern foH befonbetS ber 3m
wachs ber jungeen £>anbmerfer fommen.

3n jebem Ort ober Bezirf foüen einige Berufileute
ober gemetnüljige SRiibürger fteti nom .fcerbfie ab bie

Beratung ber im folgenben Frühjahr fchulentlaffenen
3ugenb oeranlaffen unb bte £anbroerfSmetfier zu zahl'
reicher Slr.melDung oon SehtfieUen aufforbern un'o biefe
ben Schülern zur Kenntnis bringen.

©ur<h etne eibgenöffifche Kommiffion follen an ^>anb
ftaiifiifchen ÏÏRaterialei jebei 3ahr bte IRichtltnien ber
Berufiberatung feftgefe^t werben.
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Ohne befonbern bureau!ratifdE)en Slufwanb läfft ftdh
btefei 3tel erretdhen.

3n bertHbfidht, bie wichtige nationale Aufgabe ber Söfung
ber grembenfrage burdh Schaffung etnei nationalen .gmnb=
merferftanbei, fowie auch bai SBohl ber einzelnen Be=

rufiwählenben zu förbern, würben bie folgenben 9lat=
fd^Iäge zur Berufiwahl gefdhrieben."

Unter 1. Slllgemeinei, wirb folgenbei auige=
führt :

tRach *ed)t glüdltdhen Schuljahren hört bie ©djut=
Pflicht auf unb bamit für bie melften audh bte ©d^ulgett.
litun gilt ei bie Sßahl bei Berufei zu treffen.

3m Sehen ber lötenfd)en gibt ei nur wenige fragen,
bie oon foldher Bebeutung für bte ©eftaltung fetner
ganzen 3u!unft finb, wte ber ©nifchetb über ben Seb eni=
beruf!

9öai foil uni ber Beruf bieten?
@r barf uni nicht nur Broterwerb fein, er foH uni

3ufrtebenheit bringen. @r muf bte greube am Sehen,
wie wir fie non ber 3ugenbzett mitbringen erhalten unb
mehren, nicht aber fie oerfümmern. ©tei ift nur rnög»
Itdh, wenn im Berufe alle gähigfetten zur ©ntfaltung
fommen unb babei bte ©elegenhett zur ©ntwidlung, tn
möglicht retdhem SRafee geboten ift. Bringt euch alfo
nicht um etne ber fd|önften unb ebelften greuben im
Sehen baburch, ba^ ihr oon 9lnfang an einen zu fchweren
Beruf wählet; einen Beruf, bei bem ihr unter ©tnfehung
eurer ganzen Sïraft nur Sftittelmäfjigei letften fönnt, ober
gar nur „Stümper" bletbt. —

3hr ©Itern, ihr ©chüler, zieht feine unnützen unb
fogar fdhäblidhe Bergletche! ©enft nidht, wetl btefer
©cf>üler, jener Üamerab, jener Berwanbte, btefen Beruf
ergriffen hat, barf mein Ütnb, barf ich, felnenfaUi einen
einfachem Beruf wählen Kümmert @ucf) gar nicht ba»

rum, wai anbere tun; feib ehrlich gegen ©udt) felbft,
hütet ©uch oor ©elbfttäufchung unb wählt feinen
höhern Beruf als ben, oon welchern ihr bie
innerfte Überzeugung habt, barin nur „@an
ze§" leiften unb ein „ölleifter" werben zu
f önnen!

Berfchmäht nidht einen etnfadjen Beruf, wetl ihr
glaubt, eure genoffene Sdhulbilbung fet zu hoch öaju ;
benn in jebem Beruf, fo einfach ** fol, bringt möglidhft
gute, allgemeine Bilbung, reichliche grüdhte, fofern fte mit
©efdhäft§, unb 3Jtenfd)enfenntnt§ gepaart ift. SBäljIt
ihr aber einen zu fdhwterigen Beruf, bem eure §ähig=
fetten ntdht gewadjfen ftnb, fo bleiben nur bie einfachem
gunftionen biefeS @rwerb§zwetge§ euer 2lrbeit§gebtet.
®a§ 3ntereffante, ba§ euch P bem Berufe oerlodte,
bletbt euch oorenthalten. @§ fehlt ber ©rfolg. Still--
ftanb ift Dtüdfchritt unb Betfümmerung bte ?$olge.

SSBenn man aber am Berufe feine greube
fin bet, fudht man fte anberëwo. ®a btetet nun un=
fer allzu fehr entwidelteö, bie Bollslraft oerzehrenbe§
BeretnS» unb äßirtshousleben fdhetnbaren ©rfah- ^>ier
holen ftdh leiber Diele ihr buchen SebenSfreube ; aber
Zum ©d|aben ihrer gantilie unb ihrer eigenen ©efunb»
helt. Bom Btorgen bi§ am Slbenb oerridhten fie mi^»
mutig ihren Beruf, ber ihnen nur Broterwerb ift. Ste
benfen nur an bie ©rholung am 2lbenb im Berein ober
im $Biri§f)aufe, ober an bte ©tnüffe am Sonntag.

£üiet eudh alfo einen Beruf zu wählen,
ber euch nur SluSfommen, aber feinen ©rfolg,
feine Befriebigung bringen wirb!

©er Berfaffer (eilt fobann feine weiteren lusfübw
ungen ein in nac§folgenbe aibfdbnitte:

2. SBert ber Berufsühre.
3. Bon ben cerfdjtebenen Berufen.
4. ©te Berufe ber SRäbchen.

Nr, 7 Jllustr. schweiz. Hundw.

Ratschläge zur Berufswahl.
Von der „Neuen Helvetischen Gesellschaft.

Gruppe Zürich" erhalten wir die Broschüre: „Rat-
schlüge zur Berufswahl" mit dem Ersuchen, der Broschüre
Erwähnung zu tun resp, dieselbe im Auszuge zu be-

handeln Wir kommen dem Ersuchen nach.

„Ratschläge zur Berufswahl, eine natio-
nale Frage" ist die Broschüre ferner betitelt. Im
„Geleitwort" sagt der Verfasser,: Herr Oskar Höhn,
Ingenieur, Zürich 8, sehr treffend: „Unsere Verantwort-
lichkeit als Schwetzerbürger zwingt uns zur allseitigen
Wahrung heimatlicher Eigenart. Mit Militärdienst,
Steuern und Wählen allein ist unsere politische Pflicht
weniger als je abgetan. Es gilt ein durchgreifendes
Wirken auch aus solchen Gebieten, die scheinbar mit
staatsbürgerlichen Aufgaben nichts gemein haben, in Tat
und Wahrheit aber für die eidgenössische Unabhängigkeit
von schwerwiegendster Bedeutung sind.

So ist die wachsende Unselbständigkeit des schweizer-
ischen Gewerbes, deren Ursachen nicht zuletzt im Zu-
sammenschmelzen unseres Handwerkerbestandes liegen,
für uns zu einer drohenden Gefahr geworden, dagegen
aufzustehen dringend nottut. Indem sich der Schweizer
vom Handwerk immer mehr zurückzog, hat er nicht nur
die preisgegebenen Stellen fremden Händen und fremdem
Kapital überlassen, sondern auch statt eigener Arbeit den

Einzug fremder Schablonen begünstigt und dadurch viel
beigetragen, daß schweizerisches Wesen Jahr um Jahr
im eigenen Land an Boden verlor. Und doch liegt
unsere Kraft in unserer Eigenart. Das Handwerk aber

ist eine der besten Stützen unserer Eigenart und bietet

zu deren Erhaltung und Entwicklung unschätzbare Ge-

legenheiten.
Diese Gelegenheiten so lang sie noch bestehen, zu er-

greifen, möchten die folgenden Ausführungen einladen."
Die „Einleitung" führt folgendes aus:
„Im Dezember-Heft 1914 der schweiz. Zeitschrift

für Gemeinnützigkeit, hat der Verfasser einen kurzen
Aufsatz „die Berufswahl" veröffentlicht und darauf hin-
gewiesen, daß zur Eindämmung der Gefahren der Über-

fremdung in der Schweiz neben der von Herrn Dr.
Schmid vorgeschlagenen Zwangseinbürgerung, ein weiteres
wirksames, ein vorbeugendes Mittel bei der Berufs-
wähl gegeben ist. Beide zugleich angewendet sichern
vielleicht vollen Erfolg. Das letztere Mittel soll dem
Handwerk wieder einheimischen Nachwuchs zuführen;
damit würden wir Zweierlei erreichen:

1. Wir verringern die Zahl der zufolge ihrer Be-
rufswahlzu dauerndem Auslands Aufenthalt gezwungenen
Schweizer.

2. Wir vermindern dadurch im eigenen Lande die

Zahl der hier erwerbenden Ausländer. Auch soll uns
wieder ein Kunsthandwerk von recht schweizerischem Ge-

präge erstehen. Was die Rekrutierung dem Militär-
zwecke ist, das soll die geregelte Berufsberatung und

Lehrstellenvermittlung dem wirtschaftlichen Leben sein.
Eine solche Organisation muß das ganze Schweizer-

land umfassen und nicht nur die Städte; denn vom
Lande und aus den Bergtälern soll besonders der Zu-
wachs der jungeen Handwerker kommen.

In jedem Ort oder Bezirk sollen einige Berufsleute
oder gemeinützige Mitbürger stets vom Herbste ab die

Beratung der im folgenden Frühjahr schulentlassenen
Jugend veranlassen und die Handwerksmeister zu zahl-
reicher Anmeldung von Lehrstellen auffordern und diese

den Schülern zur Kenntnis bringen.
Durch eine eidgenössische Kommission sollen an Hand

statistischen Materiales jedes Jahr die Richtlinien der
Berufsberatung festgesetzt werden.

.-Zeitung („Meisterblatt") 8t

Ohne besondern bureaukratischen Aufwand läßt sich
dieses Ziel erreichen.

In der Absicht, die wichtige nationale Aufgabe der Lösung
der Fremdenfrage durch Schaffung eines nationalen Hand-
werkerstandes, sowie auch das Wohl der einzelnen Be-
rufswählenden zu fördern, wurden die folgenden Rat-
schlüge zur Berufswahl geschrieben."

Unter 1. Allgemeines, wird folgendes ausge-
führt:

Nach recht glücklichen Schuljahren hört die Schul-
Pflicht auf und damit für die meisten auch die Schulzeit.
Nun gilt es die Wahl des Berufes zu treffen.

Im Leben der Menschen gibt es nur wenige Fragen,
die von solcher Bedeutung für die Gestaltung seiner
ganzen Zukunft sind, wie der Entscheid über den Leb ens-
beruf!

Was soll uns der Beruf bieten?
Er darf uns nicht nur Broterwerb sein, er soll uns

Zufriedenheit bringen. Er muß die Freude am Leben,
wie wir sie von der Jugendzeit mitbringen erhalten und
mehren, nicht aber sie verkümmern. Dieß ist nur mög-
lich, wenn im Berufe alle Fähigkeiten zur Entfaltung
kommen und dabei die Gelegenheit zur Entwicklung, in
möglicht reichem Maße geboten ist. Bringt euch also
nicht um eine der schönsten und edelsten Freuden im
Leben dadurch, daß ihr von Anfang an einen zu schweren
Beruf wählet; einen Beruf, bei dem ihr unter Einsetzung
eurer ganzen Kraft nur Mittelmäßiges leisten könnt, oder
gar nur „Stümper" bleibt. —

Ihr Eltern, ihr Schüler, zieht keine unnützen und
sogar schädliche Vergleiche! Denkt nicht, weil dieser
Schüler, jener Kamerad, jener Verwandte, diesen Beruf
ergriffen hat, darf mein Kind, darf ich. keinenfalls einen
einfachern Beruf wählen! Kümmert Euch gar nicht da-
rum, was andere tun; seid ehrlich gegen Euch selbst,
hütet Euch vor Selbsttäuschung und wählt keinen
höhern Beruf als den, von welchem ihr die
innerste Überzeugung habt, darin nur „Gan-
zes" leisten und ein „Meister" werden zukönnen!

Verschmäht nicht einen einfachen Beruf, weil ihr
glaubt, eure genossene Schulbildung sei zu hoch dazu;
denn in jedem Beruf, so einfach er sei, bringt möglichst
gute, allgemeine Bildung, reichliche Früchte, sofern sie mit
Geschäfts- und Menschenkenntnis gepaart ist. Wählt
ihr aber einen zu schwierigen Beruf, dem eure Fähig-
leiten nicht gewachsen sind, so bleiben nur die einfachern
Funktionen dieses Erwerbszweiges euer Arbeitsgebiet.
Das Interessante, das euch zu dem Berufe verlockte,
bleibt euch vorenthalten. Es fehlt der Erfolg. Still-
stand ist Rückschritt und Verkümmerung die Folge.

Wenn man aber am Berufe keine Freude
findet, sucht man sie anderswo. Da bietet nun un-
ser allzu sehr entwickeltes, die Volkskraft verzehrendes
Vereins- und Wirtshausleben scheinbaren Ersatz. Hier
holen sich leider viele ihr bischen Lebensfreude; aber
zum Schaden ihrer Familie und ihrer eigenen Gesund-
heit. Vom Morgen bis am Abend verrichten sie miß-
mutig ihren Beruf, der ihnen nur Broterwerb ist. Sie
denken nur an die Erholung am Abend im Verein oder
im Wirtshause, oder an die Genüsse am Sonntag.

Hütet euch also einen Beruf zu wählen,
der euch nur Auskommen, aber keinen Erfolg,
keine Befriedigung bringen wird!

Der Verfasser teilt sodann seine weiteren Ausführ-
ungen ein in nachfolgende Abschnitte:

2. Wert der Berufslehre.
3. Von den verschiedenen Berufen.
4. Die Berufe der Mädchen.
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5. Berufsberatung unb SehrfteUenoermittlunq.
6. ®le Setjrfteüe.
7. ©efetjlicheS.
8. Spulen.
9. Schluß.
2Bir ftnb letber nur im galle, ble ausgezeichneten

Ausführungen in blefen Abfdhmtten, auSzugSroeife rote»

bergeben ju fönnen; mir oerroetfen an btefer ©teile ba»

rauf, bafsSntereffenien bie Brofcf)üre mit auS»
führlichen Tabellen über bie erf orberlichen
©igenfchaften für bie oerfdjiebenen geroerb»
Iidhen Berufe zu billigem greife in allen Buch*
hanblungen unb Bapeterien erhältlich ifi.

2. SBert ber Berufslehre-
BadE) ber Schulzeit treten bie einen in eine Berufs»

lehre ein ; anbete fu<hen als Ausläufer, §anblanger unb
Hilfsarbeiter irgenb eine Befchäftigung, bte fetner Sehr»
Zett bebarf, mohl aber mögitchfi hohen Sohn etnbrlngt.

Btele ftnb gezmungen am ©rroerb ber ©Itern mitzu«
helfen, in melchem Stafse ift bieS nun ber gall bei cor»
genannten z*»et Kategorien: Berufslehre—Halblanger?

a) Sehrftelle in ber ©tabt. Sehrzeit 3 Qahre.
Koft unb SogiS bei ben ©Item, ©ntlaftung mährenb
ber Sehrzelt: 1. Bei ben oerfdjiebenen Hanbroerfern:
pro Qahr gr. 1248.—, pro Kalenbertag: gr. 1.14.
2. gür Stautet» unb ßimmerlehtlinge : pro Qahr gr.
2700.—, pro Kalenbertag: gr. 2.50.

b) Sehrftelle auf bem Sanbe. Sehrzeit 3 Qahre.
Kofi unb SogiS beim Steifier. ad 1. pro Kaienberta g
gr. —.32 bis —.74. ad 2. per Kalenbertag gr. 2.— zirfa.

c) Aufteilung als Ausläufer ober gabrif»
hilfSarbeiter. Kofi unb SogiS bei ben ©Item,
Slittlerer SBodjenlohn: gr. 18.—. Sohn in 3 fahren:
gr. 2800.— zirfa, pro Kalenbertag gr. 2.55 höchftenS.
Borltegenbe Beregnung ergibt alfo folgenbe Befultate:

1. ®te Berufslehre auf bem Sanbe bringt ben ©Item
eine etroaS Heinere ©ntlaftung, als btejenige in ber
©tabt; bafür hol jene otele anbete Borzüge.

2. ®ie Sohneinnahmen eines Ausläufers in ben
3 fahren nach ber Schulzeit betrugen höchftenS gr. 1550
mehr als bei ben metften Sehlingen mährenb ber Sehr»
Zeit; ber Stautet ober 3immermannSlehrIing
oerbient aber mährenb ber Sehrzeit nahezu
ober ebenfooiel als ber beftgeftellte AuS»
laufet ober gabrifhilf^arbeiter; als gelern»
ter Staurer ober Qimmermann oerbient er
bann baS P/s bis 2 fache beS AuSläufetlohneS.
SBarum alfo Ausläufer merben ftatt Staurer
ober 3ii"itteïmann? gerner ift zu bebenfen, bajj
bte StehrauSlagen für ©cfjuhe unb 'Kletber, inSbefonbere
bei Ausläufern, aber auc| bei otelen Hilfsarbeitern in
ben 3 fahren mtnbeftenS gr. 250.— ausmachen. —
®te Differenz zu ©unften beS Ausläufers unb
arbetters gegenüber ben metften Hanbroexferlehrltngen
beträgt alfo ztrfa gr. 1300.—, maS berettS nach hö<h
ftens 181 SWonaten fchon burch ben Stehrlohn ber ge=lernten airtetter^ ausgeglichen ift. H^nadj bleibt aber
ote ooKe Befferftellung beS gelernten Arbeiters mährenb
ber langen Qahre fetneS SebenS beftehen. @s hanbelt
ftch alfo fozufagen tn aüengäaen, bei ber Sehrgett nicht
um eine SJtehrbelaftung ber ©Item, gegenüber ber
©chulzett, fonbern bte ©Item möchten eben zu früh
entlaftet merben unb zmar geflieht bieS zum bauern»ben Schaben ber Kinber. @s ift alfo ein grofteS
Unrest unb etne ganz falfche Rechnung, menn bte ©Item
ben Ktnbern bte Berufslehre oorenthalten.

®urch bte ©tfahrung etneS Berufes fidbert fich bie
heranmathfenbe Sugenb nicht nur oiel beffern Berbtenft
fonbern auch unbegrenzte Stöglidhfeiten für ihre
©niroicflung. 9®ie meit man es hierin bringt,

hängt oon ben gähigfeiten, Kenntniffen unb
©harafter ab; oor allem aber oon bem SBillen.

Sebe Berufslehre bebeutet unauSgefehte
©rziehung zur Arbeit; eine ©cïjule oon®eift,
Auge unb H unb, bie etne otelfettige Brauchbarfett
fchafft. Sn roeldjem Berufe man ftch auch betätigen
mag, überall ift eS beS SehrtingS michtigfte
2t u f g ab c genau unb zuoerläffig arbeiten zu
lernen; bazu fommt bte Kunft mit 3cit unb Sta»
terial fparfam umzugehen! SBeit mehr als
eS bis anbin gefdjeben, follte bie bäuerliche
Qugenb fich bem Hanbroerf zumenben. Bidjt
bas AuSlanb foil uns ben hanbroerflichen BadbroudjS
liefern fonbern bie breiteften Schichten unferer ftäbtifchen
unb ganz befonberS unferer länbltchen Beoölferung.
SSÖer fetnen Sohn in tüchtige HanbroerfSlehre treten
läfjt, hat nicE)t nur beffen ßufunft tn gute Bahnen ge»

leitet, er begeht auch eine patriotifche $at burch tätige
Stitbülfe an ber Söfung unferer grembenfrage.

4. ®ie Berufe ber Stäbchen.
®aS über bte BerufSmahl unb bte BerufSlofen im

Allgemeinen gefagte, gilt auch für bte jungen Stäbchen.
Qmmer mehr roirb eS ja zur Botroenbigfelt, bafj auch
baS Stäbchen burch Ausüben etneS gelernten Berufes
ben SebenSunterhalt oerbtenen unb oft btefe Sätigfett
audh fpäteren Sahren als grau fortfetjen muff @s

märe fehr oerbtenftlich, junge Stäbchen, bte hauSroirt»
fdhaftltdh befähigt ftnb, ©ienftmäbchen merben zu laffen,
ba ftets etn großer Stangel an guten Kräften herrfcht.
Stit Unrecht mirb btefer Beruf gering etngefchäht ob»

mohl ®tenftboten leidet ©rfparntffe machen fönnen unb
befte Borberettung geroinnen für fpätere, eigene HauS»
haltung.

5. Berufsberatung unb Sehrftellenoer»
mittlung.

©Item unb BerufSroäblenbe mögen an Hanb btefer
Ausführungen unb einer Tabelle, bie oom Schulroefen
ber ©tabt Rurich 1912 herausgegeben mürbe, ftch »an
©runb auf fiar merben, melier Beruf ftch am beften
etgnet. Sange oor bem ©ntfdhetbe unb immer oon
Beuern mufj btefe grage mit bem Sohn ober ber Stodjter
befprodhen merben, befonberS auf Spaziergängen tn
©tabt unb Sanb, mo bte ©rzeugniffe beS Berufslebens
oorltegen unb ben ©ntfcheib förbern helfen. ®ie Belg»
ungen unb gäbigfelten zu bem etnen ober anbeten Be»

rufe feien geprüft unb oerglidjen mit ben Borbebing»
ungen bazu; ebenfo auch bie förperlidhe Befähigung.

Sn allen gälten erroäge man grünblich,
ob förperlidhe ©ignung ben Anforberungen
beS Berufes entfpridht, in 3a>eifelSfällen be»

frage man ben 21 rzt.
®te Sehr er foKten in oerfdhtebenen Unterrichts»

ftunben bie BerufSmahl befprecljen; fte fönnten babei
olele falfdhe BorfteHnngen zerftreuen ; oielerortS merben
auch öte Bf arret mertooUen Bat tn ber BerufSmahl
unb ber SehrfteUenoermittlung geben fönnen; tnSbefon»
bere berate man erfahrene unb rooljlbenfenbe
Berufsleute.' S" ben ©täbten berate man auch
SehrltngSpatronate, gürforgeämter unb Arbeitsämter;
erftere beforgen auch bie SehrfteQenoermittlung, bte Über»

machung mährenb ber Se^rjett unb gemähten audh an
unbemittelte Sehtllnge unb Sehrtöchter Unterftühungen.

6. ®ie Sehrftelle.
©benfo midhtig, mle bie SBaht beS richtigen Berufes,

ift auch bte Bef'dhaffung einer paffenben Sehrftelle. !gnS=

befonbere auf bem Sanbe, mo ber Settling in familiäre
Berhältniffe tritt, mo auch ber Steiftet bie oäterltdEje

Aufftchi übernimmt, fommen neben ber beruflichen Büch»
tigfeit beS StetfterS auch beffen moralifdje, ebenfo beffen
gamilienoerhättniffe in Betracht.
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5. Berufsberatung und Lehrstellenvermittlunq.
6. Die Lehrstelle.
7. Gesetzliches.
8. Schulen.
9. Schluß.
Wir sind leider nur im Falle, die ausgezeichneten

Ausführungen in diesen Abschnitten, auszugsweise wie-
dergeben zu können; wir verweisen an dieser Stelle da-
rauf, daßJnteressenten die Broschüre mit aus-
führlichen Tabellen über die erforderlichen
Eigenschaften für die verschiedenen gewerb-
lichen Berufe zu billigem Preise in allen Buch-
Handlungen und Papeterien erhältlich ist.

2. Wert der Berufslehre.
Nach der Schulzeit treten die einen in eine Berufs-

lehre ein; andere suchen als Ausläufer, Handlanger und
Hilfsarbeiter irgend eine Beschäftigung, die keiner Lehr-
zeit bedarf, wohl aber möglichst hohen Lohn einbringt.

Viele sind gezwungen am Erwerb der Eltern mitzu-
helfen, in welchem Maße ist dies nun der Fall bei vor-
genannten zwei Kategorien: Berufslehre—Handlanger?

a) Lehrstelle in der Stadt. Lehrzeit 3 Jahre.
Kost und Logis bei den Eltern. Entlastung während
der Lehrzeit: 1. Bei den verschiedenen Handwerkern:
pro Jahr Fr. 1248.—, pro Kalendertag: Fr. 1.14.
2. Für Maurer- und Zimmerlehrlinge: pro Jahr Fr.
2700.—, pro Kalendertag: Fr. 2.00.

b) Lehrstelle auf dem Lande. Lehrzeit3Jahre.
Kost und Logis beim Meister, aà 1. pro Kalendertag
Fr. —.32 bis —.74. sä 2. per Kalendertag Fr. 2.— zirka.

o) Anstellung als Ausläufer oder Fabrik-
Hilfsarbeiter. Kost und Logis bei den Eltern.
Mittlerer Wochenlohn: Fr. 18.—. Lohn in 3 Jahren:
Fr. 2800.— zirka, pro Kalendertag Fr. 2.55 höchstens.
Vorliegende Berechnung ergibt also folgende Resultate:

1. Die Berufslehre auf dem Lande bringt den Eltern
eine etwas kleinere Entlastung, als diejenige in der
Stadt; dafür hat jene viele andere Vorzüge.

2. Die Lohneinnahmen eines Ausläufers in den
3 Jahren nach der Schulzeit betrugen höchstens Fr. 1550
mehr als bei den meisten Lehrlingen während der Lehr-
zeit; der Maurer oder Zimmermannslehrling
verdient aber während der Lehrzeit nahezu
oder ebensoviel als der bestgestellte Aus-
läufer oder Fabrikhilfsarbeiter; als gelern-
ter Maurer oder Zimmermann verdient er
dann das l'/s bis 2 fache des Ausläuferlohnes.
Warum also Ausläufer werden statt Maurer
oder Zimmermann? Ferner ist zu bedenken, daß
die Mehrauslagen für Schuhe und 'Kleider, insbesondere
bei Ausläufern, aber auch bei vielen Hilfsarbeitern in
den 3 Jahren mindestens Fr. 250.— ausmachen. —
Die Differenz zu Gunsten des Ausläufers und Hilfs-
arbeiters gegenüber den meisten Handwerkerlehrlingen
betragt also zirka Fr. 1300.—, was bereits nach höch-
stens 18 Monaten schon durch den Mehrlohn der ge-lernten Arbeiter ausgeglichen ist. Hernach bleibt aber
die volle Besserstellung des gelernten Arbeiters währendder langen Jahre seines Lebens bestehen. Es handelt
sich also sozusagen m allen Fällen, bei der Lehrzeit nicht
um eine Mehrbelastung der Eltern, gegenüber der
Schulzeit, sondern die Eltern möchten eben zu früh
entlastet werden und zwar geschieht dies zum dauern-den Schaden der Kinder. Es ist also ein großes
Unrecht und eine ganz falsche Rechnung, wenn die Eltern
den Kindern die Berufslehre vorenthalten.

Durch die Erfahrung eines Berufes sichert sich die
heranwachsende Jugend nicht nur viel bessern Verdienst
sondern auch unbegrenzte Möglichkeiten für ihre
Entwicklung. Wie weit man es hierin bringt,

hängt von den Fähigkeiten, Kenntnissen und
Charakter ab; vor allem aber von dem Willen.

Jede Berufslehre bedeutet unausgesetzte
Erziehung zur Arbeit; eine Schule vonGeist,
Auge und Hand, die eine vielseitige Brauchbarkeit
schafft. In welchem Berufe man sich auch betätigen
mag, überall ist es des Lehrlings wichtigste
Aufgabe genau und zuverlässig arbeiten zu
lernen; dazu kommt die Kunst mit Zeit und Ma-
terial sparsam umzugehen! Weit mehr als
es bis anhin geschehen, sollte die bäuerliche
Jugend sich dem Handwerk zuwenden. Nicht
das Ausland soll uns den handwerklichen Nachwuchs
liefern sondern die breitesten Schichten unserer städtischen
und ganz besonders unserer ländlichen Bevölkerung.
Wer seinen Sohn in tüchtige Handwerkslehre treten
läßt, hat nicht nur dessen Zukunft in gute Bahnen ge-
leitet, er begeht auch eine patriotische Tat durch tätige
Mithülfe an der Lösung unserer Fremdenfrage.

4. Die Berufe der Mädchen.
Das über die Berufswahl und die Berufslosen im

Allgemeinen gesagte, gilt auch für die jungen Mädchen.
Immer mehr wird es ja zur Notwendigkeit, daß auch
das Mädchen durch Ausüben eines gelernten Berufes
den Lebensunterhalt verdienen und oft diese Tätigkeit
auch in späteren Jahren als Frau fortsetzen muß. Es
wäre sehr verdienstlich, junge Mädchen, die Hauswirt-
schaftlich befähigt sind, Dienstmädchen werden zu lassen,
da stets ein großer Mangel an guten Kräften herrscht.
Mit Unrecht wird dieser Beruf gering eingeschätzt, ob-

wohl Dienstboten leicht Ersparnisse machen können und
beste Vorbereitung gewinnen für spätere, eigene Haus-
Haltung.

5. Berufsberatung und Lehrstellenver-
mittlung.

Eltern und BerufswKhlende mögen an Hand dieser

Ausführungen und einer Tabelle, die vom Schulwesen
der Stadt Zürich 1912 herausgegeben wurde, sich von
Grund auf klar werden, welcher Beruf sich am besten

eignet. Lange vor dem Entscheide und immer von
Neuem muß diese Frage mit dem Sohn oder der Tochter
besprochen werden, besonders auf Spaziergängen in
Stadt und Land, wo die Erzeugnisse des Berufslebens
vorliegen und den Entscheid fördern helfen. Die Neig-
ungen und Fähigkeiten zu dem einen oder anderen Be-
rufe seien geprüft und verglichen mit den Vorbeding-
ungen dazu; ebenso auch die körperliche Befähigung.

In allen Fällen erwäge man gründlich,
ob körperliche Eignung den Anforderungen
des Berufes entspricht, in Zweifelsfällen be-

frage man den Arzt.
Die Lehrer sollten in verschiedenen Unterrichts-

stunden die Berufswahl besprechen; sie könnten dabei
viele falsche Vorstellungen zerstreuen; vielerorts werden
auch die Pfarrer wertvollen Rat in der Berufswahl
und der Lehrstellenvermittlung geben können; tnsbeson-
dere berate man erfahrene und wohldenkende
Berufsleute. In den Städten berate man auch

Lehrlingspatronate, Fürsorgeämter und Arbeitsämter;
erstere besorgen auch die Lehrstellenvermittlung, die Über-

wachung während der Lehrzeit und gewähren auch an
unbemittelte Lehrlinge und Lehrtöchter Unterstützungen.

6. Die Lehrstelle.
Ebenso wichtig, wie die Wahl des richtigen Berufes,

ist auch die Beschaffung einer paffenden Lehrstelle. Ins-
besondere auf dem Lande, wo der Lehrling in familiäre
Verhältnisse tritt, wo auch der Meister die väterliche
Aussicht übernimmt, kommen neben der beruflichen Tüch-
tigkeit des Meisters auch dessen moralische, ebenso dessen

Familienverhältnisse in Betracht.
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Sie SehrfteHe mug ©elegenhetf ju möglichfi
grünbltdjer unb oielfeitiger Sluibilbung im
gewählten Berufe geben. Sie 9lrt unb SBetfe, roie ber
Sehrltng in bie ©runbjüge fetnei Berufei eingeführt
roirb, ift oft für fetne berufliche $ûdjtigïeit maggebenb.

Sie Sehrjett bei einem fpanbroerfer ift in ben meiften
fallen berjenigen in einem gabrifbetrtebe oorjujtehen, roetl

hier für ben Sehrjroed juotel Sirbeititetlung oorherrf'cht.

Ste eifrige Benützung ber allgemeinen unb beruflichen
Bilbungigelegenhetten roährenb unb nach ber Schreit
ift oon größter SBidhtigteit. Bei ber Sluiroahl ber

SehrfteEe, foE ntd^t bie ©röge bei Sohnei roährenb ber

Sehrjett, fonbern bie befte Gelegenheit ju aEfettiger unb
gründlicher Sluêbilbung maggebenb fein, fofern ei bie

©troerbioerhältiniffe ber ©Item irgenbroie erlauben.
Ste Sohnbebingungen in ben Sehroerträgen ftnb bei

ben meiften Betufiarten forotefo geregelte.

7. ©efegltchei.
gn ben meiften Kantonen begehen gefe^tic^e Bor=

fchriften über bai Sehrlingiroefen, bie bai Berhöltnii
jroifchen Sehrling unb SJletfter bejügltct) Sogti, Ber»

pflegung, gürforge unb 2lrbeitijelt regeln. Qn otelen

Kantonen ftnb bie Sehtlingiprüfungeen obligatorifdh, im
übrigen ftnb bie Borfctjriften ju beadjten, bie com fctjroeij.
©eroerbeoeretn für bie Prüfungen oorgefc^sieben ftnb.

^m ÜlEgemetnen gilt:
1. Schriftliche Sluifetiigung bei Sehroertragei.
2. iUlehrroö^entlidhe ißrobejett unb gegenfeitige mehr*

tägige Künbigungifrift.
3. Befuch einer gewerblichen gortbilbungifchule ober

einer gachfdjule roährenb 2 Çalbjahrëîurfen etforberlich-
4. Bei Berufiarten, bei welchen ber Befuch einer gach»

fdhule mit^ahresfurfen jroecEmägig erfctjeint, !ann bafür bie

obltgatorifche Sehrjett b S um 1 Qahr oerfürjt roerben.

8. Schulen. Olli Schulen ïommen in Betracht:
1. Söährenb ber Sehrjett bie allgemeinen Eaufmän=

nifdhen unb geroerblichen goribilbmtgifchulen unb §anb*
roerïerfdjuîen, bie ftc| in allen größeren Drtf^aften
ftnben.

2. 9iach ber Sehrjett ober tetlroeife an Stelle ber»
felben folgenbe Spulen mit Unterricht roährenb bei
ganjen Sagei unb Kurfen oon einigen SElonaten bii ein
ober mehrere Qahre: ^anbelifdjulen, Sechntîen, Kunft»
geroerbefchulen, ©eroerbefchulen, ©raoeut» unb Bijouterie»
faulen, Uhrenmadjerfchulen, bie bioerfen Sehrroerfftätten.

9. Schluß.
Sie Berufiroahl ift bai etfie grofje Unternehmen

bei ©injelnett, barum baut ei auf foliber ©runblage
auf unb lagt ei nicht fehlfchlagen. — Seib felbfiän»
big, aber befcheiben unb ehrlich gegen euch
felbft in ber Berufiroahl, nüget eine gute
S^ehrjeit, berufliche unb allgemeine Bilb»
ungigelegenheiten roobl aui; feib tatlräftig
unb in SUtem juoerläffig; bann feib ihr bei
©rfolgei geroig! —

5Btr fdjtiegen mit bem Berfaffer: „Sen ©Itern
jur greube; euch felber jum ©lädt; betätige»
metnheit ju iftug unb grommen", empfehlen bie
Infcljaffung biefer Brofdhüre unb roünfchen beren aui»
gtebigfte Verbreitung.

0ie eleftrifdjen SDlafte:
Q3o(t, Söatt

2öai ift ©lefirijität? Ste SBiffenfchaft beantroortet
biefe grage bahtn, bag ©leflrijität roahrfchetnlict) ein
Stoff ift, aber oon fo unenblich feiner Verteilung, bag
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Die Lehrstelle muß Gelegenheit zu möglichst
gründlicher und vielseitiger Ausbildung im
gewählten Berufe geben. Die Art und Weise, wie der
Lehrling in die Grundzüge seines Berufes eingeführt
wird, ist oft für seine berufliche Tüchtigkeit maßgebend.

Die Lehrzeit bei einem Handwerker ist in den meisten
Fällen derjenigen in einem Fabrikbetriebe vorzuziehen, weil
hier für den Lehrzweck zuviel Arbeitsteilung vorherrscht.

Die eifrige Benützung der allgemeinen und beruflichen
Bildungsgelegenheiten während und nach der Lehrzeit
ist von größter Wichtigkeit. Bei der Auswahl der

Lehrstelle, soll nicht die Größe des Lohnes während der

Lehrzeit, sondern die beste Gelegenheit zu allseitiger und

gründlicher Ausbildung maßgebend sein, sofern es die

Erwerbsverhältsnisse der Eltern irgendwie erlauben.
Die Lohnbedingungen in den Lehrverträgen sind bei

den meisten Berufsarten sowieso geregelte.

7. Gesetzliches.
In den meisten Kantonen bestehen gesetzliche Vor-

schriften über das Lehrlingswesen, die das Verhältnis
zwischen Lehrling und Meister bezüglich Logis, Ver-
pflegung, Fürsorge und Arbeitszeit regeln. In vielen
Kantonen sind die Lehrlingsprüfungeen obligatorisch, im
übrigen sind die Vorschriften zu beachten, die vom schweiz.

Gewerbeverein für die Prüfungen vorgeschrieben sind.

Im Allgemeinen gilt:
1. Schriftliche Ausfertigung des Lehroertrages.
2. Mehrwöchentliche Probezeit und gegenseitige mehr-

tägige Kündigungsfrist.
3. Besuch einer gewerblichen Fortbildungsschule oder

einer Fachschule während 2 Halbjahrskursen erforderlich.
4. Bei Berufsarten, bei welchen der Besuch einer Fach-

schule mit Jahreskursen zweckmäßig erscheint, kann dafür die

obligatorische Lehrzeit b s um 1 Jahr verkürzt werden.

8. Schulen. Als Schulen kommen in Betracht:
1. Während der Lehrzeit die allgemeinen kaufmän-

nischen und gewerblichen Fortbildungsschulen und Hand-
werkerschulen, die sich in allen größeren Ortschaften
finden.

2. Nach der Lehrzeit oder teilweise an Stelle der-
selben folgende Schulen mit Unterricht während des

ganzen Tages und Kursen von einigen Monaten bis ein
oder mehrere Jahre: Handelsschulen, Techniken, Kunst-
gewerbeschulen, Gewerbeschulen, Graveur- und Bijouterie-
schulen, Uhrenmacherlchulen, die diversen Lehrwerkstätten.

9. Schluß.
Die Berufswahl ist das erste große Unternehmen

des Einzelnen, darum baut es aus solider Grundlage
auf und laßt es nicht fehlschlagen, — Seid selbstän-
dig, aber bescheiden und ehrlich gegen euch
selbst in der Berufswahl, nützet eine gute
Lehrzeit, berufliche und allgemeine Bild-
ungsgelegenheiten wohl aus; seid tatkräftig
und in Allem zuverlässig; dann seid ihr des
Erfolges gewiß! —

Wir schließen mit dem Verfasser: „Den Eltern
zur Freude; euch selber zum Glück; derAllge-
meinheit zu Nutz und Frommen", empfehlen die
Anschaffung dieser Broschüre und wünschen deren aus-
giebigfte Verbreitung.

Die elektrischen Matze:
Volt, Ampère, Ohm, Watt.

Was ist Elektrizität? Die Wissenschaft beantwortet
diese Frage dahin, daß Elektrizität wahrscheinlich ein
Stoff ist, aber von so unendlich seiner Verteilung, daß
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